
Reisebedingungen
Das Kleingedruckte…

Für alle Freizeiten des CVJM Nierstein gelten die Reisebedingungen des Evangelischen 
Dekanates Oppenheim (Büro: Merianstrasse 6, 55276 Oppenheim). In der Folge ein Auszug 
aus den Bestimmungen: 
 
Anmeldung/Teilnehmerbeitrag 
Die Anmeldung erfolgt auf dem Vorgedruckten Formular. Bei Minderjährigen ist die 
Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters nötig. Wegen begrenzter Platzzahl erfolgt die 
Berücksichtigung der Anmeldung nach dem Eingangsdatum. 
Gleichzeitig mit der Anmeldung ist eine Anzahlung von 50 Euro zu leisten auf das Konto des 
Evangelischen Dekanates Oppenheim, Kto.Nr. 0200021343 bei der Sparkasse Mainz (BLZ 
550 501 20). Sollte die Anmeldegebühr binnen zehn Tagen nicht auf diesem Konto 
eingegangen sein, kann der Freizeitplatz anderweitig vergeben werden. Der Rest des 
Teilnehmerbeitrages muss spätestens vier Wochen vor Freizeitbeginn unaufgefordert 
eingegangen sein. Wird der Anmeldung binnen 14 Tagen von uns schriftlich oder telefonisch 
nicht widersprochen, gilt diese als angenommen. 
 
Rücktritt 
Der Rücktritt von einem gebuchten Freizeitplatz sollte in jedem Fall schriftlich erfolgen. Zehn 
Prozent des Freizeitpreises werden zur Deckung der entsprechenden Kosten einbehalten. 
Erfolgt der Rücktritt zwischen dem 42. und 22. Tag vor Freizeitbeginn, werden 50 Prozent 
der Freizeitpreises fällig, bei späterem, Rücktritt der gesamte Betrag. Eine Rückzahlung des 
Freizeitpreises erfolgt auch dann nicht, wenn der Teilnehmer die Reise nicht antritt bzw. 
wenn durch Fehlen der ordnungsgemäßen Reisedokumente ein Ausschluss von der Freizeit 
erfolgen muss. 
 
Ausfall 
Bei Ausfall der Freizeit aus Gründen, die der Veranstalter nicht zu verantworten hat (Streik, 
Katastrophen,…)oder aus anderen zwingenden Gründen wird der eingezahlte Betrag in 
voller Höhe zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
 
Insolvenzschutz 
Der CVJM Nierstein hat für den Fall der Zahlungsunfähigkeit sichergestellt, dass dem 
Teilnehmer erstattet werden: Der gezahlte Reisepreis, soweit Leistungen wegen der 
Zahlungsunfähigkeit ausfallen, und notwendige Aufwendungen für die vertraglich vereinbarte 
Rückreise. Der Teilnehmer hat in diesen Fällen bei Vorlage des Sicherungsscheins einen 
unmittelbaren Anspruch gegen die Versicherung. Der Versicherungspartner des CVJM 
Nierstein ist Ecclesia.  
 
Haftung  
Die Teilnehmer sind im Rahmen der kirchlichen Gruppenversicherung versichert. Keine 
Haftung kann übernommen werden bei selbstverschuldeten Unfällen, bei Fällen höherer 
Gewalt sowie bei verlorenen Gegenständen bzw. Kleidungsstücken. 
 
Information 
Rechtzeitig vor Antritt der Reise erhält der Teilnehmer einen Informationsbrief mit den 
notwendigen Angaben (Abfahrtszeit und –ort, Reiseverlauf, etc.). 
 


